
Preisblatt ewag transparent AKTIV online - Gewerbe
bis zu einem Jahresverbrauch von 100.000 kWh für Gewerbe in Niederspannung

Es gilt Ziffer 6 AGB - Nettopreise hervorgehoben

ab 01.01.2026

Preisbestandteile: netto
Arbeitspreis  Energie (Strombeschaffung) 14,05 ct/ kWh

Netzentgelte Netznutzung Netzbetreiber 1,4 6,31 ct/ kWh

Konzessionsabgabe an die Kommune (bis 25.000 Einwohner) 1,32 ct/ kWh

Umlage nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 0,446 ct/ kWh

Umlage nach §17f Offshore-Netzumlage 0,941 ct/ kWh

Umlage nach §19 Abs. 2 StromNEV 1,559 ct/ kWh

Stromsteuer 2,05 ct/ kWh

Arbeitspreis Gesamt 26,68 ct/ kWh

57,00 €/Jahr

73,00 €/Jahr

Grundpreis Gesamt inkl. Messstellenbetrieb
1,2,4

Preise MSB netto

mit Eintarifzähler 7,84 €/Jahr 137,84 €/Jahr
mit Zweitarifzähler 20,64 €/Jahr 150,64 €/Jahr
mit moderner Messeinrichtung mMe 21,01 €/Jahr 151,01 €/Jahr
mit intelligentem Messsystem iMSys

< 3.000-6.000 kWh/a 25,21 €/Jahr 155,21 €/Jahr
> 6.000-10.000 kWh/a 33,61 €/Jahr 163,61 €/Jahr

> 10.000-20.000 kWh/a 42,02 €/Jahr 172,02 €/Jahr
> 20.000-50.000 kWh/a 92,44 €/Jahr 222,44 €/Jahr

> 50.000-100.000 kWh/a 117,65 €/Jahr 247,65 €/Jahr

Laufzeit, Kündigung: 

Netzbetreiber: MITNETZ Strom www.mitnetz-strom.de

Messstellenbetreiber: MITNETZ Strom www.mitnetz-strom.de

1   veröffentlichter Preisstand zum 01.01.2026 Stand:

für den Tarif ewag transparent AKTIV online 818,01 € Abschlag netto: 68 €/Monat

26,68 ct/ kWh

Geschäftsanschrift Aufsichtsratsvorsitzender
ewag kamenz Energie und Wasserversorgung Heiko Driesnack

Aktiengesellschaft Kamenz Vorstand Torsten Pfuhl Bankverbindung
An den Stadtwerken 2 • 01917 Kamenz Amtsgericht Dresden Ostsächsische Sparkasse Dresden

Tel.: 03578 377 0 • www.ewagkamenz.de HRB-Nummer 20602 IBAN DE03 8505 0300 3110 0047 38

07.01.2026

4 Diese Preisbestandteile enthalten die hoheitlich festgelegten Steuern, Abgaben und Umlagen, sowie die Netzentgelte, in der jeweils geltenden Höhe. Die ewag

kamenz hat auf diese Höhe keinen Einfluss. Änderungen dieser Preisbestandteile werden an den Kunden weitergegeben. Die Abrechnung erfolgt mit tatsächlich

genehmigten und veröffentlichten Entgelten des zuständigen Netzbetreibers und Messstellenbetreibers.

2 Der Preis gilt für die hier angegebenen Zähler. Stellt sich nach Vertragsschluss heraus, dass Ihre Messlokation über einen anderen Zählertyp (z.B.

Maximumzähler, Zweirichtungszähler) verfügt oder zusätzliche Geräte (z.B. Wandler, Tarifschaltuhren) eingebaut sind, werden zusätzlich zum Grundpreis die

Mehrkosten der vom Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber vorgegebenen Beträge berechnet. Gleiches gilt, wenn der Zählertyp während der Belieferung

geändert wird bzw. zusätzliche Geräte eingebaut werden. 

Informationen zu Netzentgelten und Messentgelten dazu erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber. 

3 Veröffentlichter Preisstand der Umlagen (www.netztransparenz.de), Steuern und Abgaben zum 01.01.2026. Zusätzliche Hinweise und Informationen zur Höhe

der Umlagen nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz, dem Kraft-Wärmekopplungsgesetz, dem § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung, §17 f Abs. 5

des Energiewirtschaftsgesetzes, und § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten finden Sie auf der Informationsplattform der deutschen

Übertragungsnetzbetreiber www.netztransparenz.de

Die Preisstellung gilt für das jeweilige Netzgebiet. Das Stromentgelt wird auf der Basis von Netto-Preisen ermittelt und erhöht sich um die Umsatzsteuer in der

jeweils geltenden Höhe (derzeit 19%) zum Rechnungsbetrag. Die Preise wurden aus Übersichtsgründen auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet. Im

angegebenen „Arbeitspreis Gesamt“/ „Grundpreis Gesamt“ sind die als separate Beträge bezifferten Preisbestandteile enthalten, die in der jeweils geltenden

Höhe nach Maßgabe der AGB erhoben werden. Die ewag kamenz hat auf diese Höhe keinen Einfluss. Die Abrechnung erfolgt mit tatsächlich genehmigten u.

veröffentlichten Entgelten des zuständigen Netzbetreibers und Messstellenbetreibers.

Wie berechnen sich die jährlichen Stromkosten? (Sie multiplizieren Ihren jährlichen Verbrauch mit dem Arbeitspreis (gesamt) und addieren den Grundpreis

(gesamt) dazu.) Bei einem Verbrauch von z.B. 2.500 kWh mit einer modernen Messeinrichtung ergeben sich somit 

Grundpreis  Energie (Strombeschaffung) 

Bei einer Nutzung eines zweiten Tarifes bei der Messung (NT) reduziert sich der Arbeitspreis Energie für den in dieser Zeit 
verbrauchten Strom um 0,1 ct/kWh (netto).

Netzentgelte Netznutzung Netzbetreiber 1,2,4

Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat. Die Kündigung bedarf der

Textform. Besondere Kündigungsrechte (nach Gesetz oder den beigefügten AGB) bleiben unberührt. 
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